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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2025

(1) Die Schneerdumung auf den 6ffentlichen Stral3en obliegt mit der im Abs. 2 angefiihrten Ausnahme den Gemeinden,

in deren Gebieten sie liegen.

(2) Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung jene Landesstral3enstrecken, deren standige Befahrbarkeit
besonders wichtig ist und auf denen daher die Schneerdumung von der LandesstraBenverwaltung auf Landeskosten
nach MaRgabe der technischen Moglichkeiten vorgenommen wird.

(3) Bei der Durchfihrung von Schneerdumungsarbeiten kénnen die Bestimmungen der88 45und 46 Uber die
Inanspruchnahme von Arbeitskraften und Hilfsmitteln sinngemaR angewendet werden, wenn dies im 6ffentlichen

Interesse erforderlich ist.

(4) Die Kosten der Schneerdumung tragen bei LandesstraBen mit der im Abs. 2 angeflhrten Ausnahme, bei
BezirksstraR3en, Eisenbahnzufahrts- und GemeindestralRen die Gemeinden, bei VerbindungsstraRen die zur Erhaltung
dieser StraBen Verpflichteten. Die Kosten der Beseitigung der Lawinen und Schneeverwehungen gehéren nicht zu den
Kosten der Schneerdumung, sondern zu den Erhaltungskosten, die die StraRenerhaltungspflichtigen treffen.

(5) Zur Beitragsleistung zu den Schneerdumungskosten der Gemeinden auf Landes-, Bezirks- und
EisenbahnzufahrtsstralRen kdnnen benachbarte Gemeinden herangezogen werden, wenn sie an der Offenhaltung der
StraRe im Winter interessiert sind. Uber das Verhéltnis der Beitragsleistung entscheidet auf Antrag einer beteiligten
Gemeinde die Landesregierung nach MaRRgabe der Benultzung und der finanziellen Leistungsfahigkeit der beteiligten

Gemeinden.

(6) FUr jene Landes-, Bezirks- und EisenbahnzufahrtsstraBen, auf denen die Schneerdumung von den Gemeinden
durchgefihrt werden muss, ist von der Bezirksverwaltungsbehorde auf Antrag der Landes-straBenverwaltung nach
Anhdrung der beteiligten Gemeinden vor jedem Winterbeginn oder flir einen langeren Zeitraum ein
Schneeraumungsplan aufzustellen, in dem nach Mal3gabe der &ffentlichen Inter-essen an der Aufrechterhaltung des
Winterverkehrs festgesetzt wird, in welcher Weise und in welchem Ausmalf3 (Breite) die Raumung erfolgen und von
welcher Gemeinde sie durchgefuhrt werden soll. Kommt eine Einigung nicht zustande, setzt die
Bezirksverwaltungsbehdrde den Raumungsplan mit Bescheid fest.

In Kraft seit 10.03.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-strg_2017/paragraf/45
file:///

	§ 34 K-StrG 2017 § 34
	K-StrG 2017 - Kärntner Straßengesetz 2017 - K-StrG 2017


